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1.4 Millionen Franken für Hinterbliebene von Asbestopfern  

Entschädigungsfonds für Asbestopfer weitet Kreis der Anspruchsberechtigten aus.   

Ende Jahr hat der Entschädigungsfonds für Asbestopfer (EFA) 1.4 Millionen Franken zur Auszahlung an 23 
Hinterbliebene von Asbestopfern freigegeben und gleichzeitig den Kreis der Anspruchsberechtigten 
ausgeweitet: Neu werden auch Entschädigungen an Betroffene ausgezahlt, deren Asbestkrebs 
(Mesotheliom) als Berufskrankheit anerkannt ist. Primärer Auftrag der Stiftung ist es, Menschen, deren 
Asbestkrebs nicht als Berufskrankheit anerkannt ist, zu entschädigen. Dies betrifft insbesondere Angehörige, 
zum Beispiel wenn sie kontaminierte Kleider gewaschen haben und der Kontakt mit Asbest somit nicht 
berufsbedingt war. Aber auch Hobby-Handwerker fallen unter diese Kategorie. Neben ihnen können aber 
nun neu auch Personen entschädigt werden, die beruflich mit Asbest zu tun hatten. Hier fallen die 
Auszahlungen jedoch tiefer aus als bei nicht UVG-Versicherten.  

Mit den 23 neuen Betroffenen hat der EFA damit bisher in insgesamt 56 Fällen Entschädigungen 
ausbezahlt. Die Gesamtsumme der Zahlungen beläuft sich dabei auf 5.8 Millionen Franken, und weitere 15 
Gesuche sind hängig. Die Gesuche blieben hinter den erwarteten Zahlen zurück, weshalb der EFA nun eine 
Kommunikationsoffensive gestartet hat. Bei steigenden Anträgen ist der Fonds laufend auf weitere 
finanzielle Mittel angewiesen. Entsprechend fordert er "Wirtschaft und Industrie eindringlich zu weiteren 
Spenden auf". Bei einer Laufzeit bis 2025 benötigt die Stiftung über 100 Millionen Franken, um ihren Zweck 
erfüllen zu können.  

Immer noch erkranken in der Schweiz jährlich rund 120 Personen am tödlichen Asbestkrebs. Im Stiftungsrat 
der EFA sitzen VertreterInnen von Verbänden und Unternehmen, welche die Stiftung finanzieren sowie von 
Asbestgeschädigten und Gewerkschaften. Asbestopfer mit Mesotheliom und ihre Angehörigen sollen sich 
unter www.stiftung-efa.ch über die Stiftung informieren oder über das Service-Center Kontakt aufnehmen 
(041 418 89 79, gesuche@stiftung-efa.ch).  

SGB, 18.1.2019.  

SGB > Asbest. Entschädigungen. SGB, 2019-01-18 

https://www.sgb.ch/fileadmin/user_upload/Michael_Hemmingsson-flickr_asbest_sanierung_abfallsack_warnung_band_beschnitten.jpg
http://www.stiftung-efa.ch/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,iguwejgBuvkhvwpi//ghc0ej');

